Allgemeine Einkaufs- und Zahlungsbedingungen

1.

Vertragsabschluss

Bestellungen und damit im Zusammenhang stehende Vereinbarungen sind
nur in Schriftform verbindlich.

Die Bestellungen erfolgen zu diesen Allgemeinen Einkaufs- und Zahlungsbe-
dingungen sowie den der Bestellung ggf. beigefligten als solche bezeichne-
ten Besonderen Bedingungen der Mettenmeier GmbH - nachfolgend Met-
tenmeier genannt -.

Abweichende Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden auch dann
nicht Vertragsinhalt, wenn Mettenmeier ihnen im Einzelfall nicht ausdriick-
lich widerspricht bzw. eine Annahme der Lieferung/Leistung erfolgt. Jegli-
chen Bestatigungen des Auftragnehmers unter Hinweis auf seine Geschéafts-
bedingungen wird hiermit widersprochen.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Leistung und Vergiitung

Die vereinbarten Preise gelten alle Lieferungen und Leistungen des
Auftragnehmers ab, die gemadB der Bestellung und der jeweiligen
brancheniiblichen Verkehrssitte Vertragsbestandteil sind.

Auf zusitzlich erforderliche oder verlangte Leistungen/Leistungs-
anderungen, die in der Bestellung nicht enthalten sind, muss aus-
driicklich hingewiesen werden. Der Auftragnehmer hat sich vor Be-
ginn derartiger Arbeiten das schriftliche Nachtragsangebot, ausge-
richtet an den Preisen vergleichbarer Leistungen des Leistungsver-
zeichnisses, von Mettenmeier schriftlich bestatigen zu lassen.

Unvorhergesehene Ereignisse sind vom Auftragnehmer unter Anga-
be der Ursache, der Erschwernisgriinde und der Zusatzaufwendun-
gen zu protokollieren. Werden durch die Ereignisse vertragliche Re-
gelungen beeinflusst, z. B. hinsichtlich Vergiitung, Ausfiihrungsfris-
ten oder Abnahme, kann der Auftragnehmer eine Anpassung der
Regelungen der Bedingungen der Bestellungen verlangen.

Kommt eine Vertragsanpassung nicht innerhalb von max. 14 Kalen-
dertagen nach Zugang des Verlangens bei Mettenmeier zustande, so
werden die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers auf der
Grundlage der bestehenden Vereinbarungen ohne Beriicksichtigung
des Anderungsverlangens erbracht.

Weicht die ausgefiihrte Menge der unter einem Einheitspreis erfass-
ten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem
im Vertrag festgelegten Umfang ab, so bleibt dies ohne Einfluss auf
den vertraglich vereinbarten Einheitspreis. Bei Verdnderungen von
mehr als 10 v. H des Mengenansatzes wird auf Verlangen eines Ver-
tragspartners lber den Preis unter Beriicksichtigung der Mehr- und
Minderkosten neu verhandelt.

Ausfiihrung

Alle Ausfiihrungsunterlagen (Beschreibungen, Zeichnungen, Muster,
usw.), die der Auftragnehmer von Mettenmeier oder einem Leis-
tungsempfanger kostenlos erhalten hat, bleiben Eigentum von Met-
tenmeier oder des Leistungsempfangers, sind vertraulich zu behan-
deln und nach Ausfiihrung der Leistung vollstdndig zurlickzugeben.

Die zur Verfligung gestellten Ausfiihrungsunterlagen sind vom
Auftragnehmer im Rahmen seiner ordnungsgeméaBen Vertragserfiil-
lung auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu Gberpriifen. Vor Arbeits-
beginn hat der Auftragnehmer Mettenmeier auf Méangel, z. B. Un-
genauigkeiten, Fehler und Auslassungen in den Unterlagen aus-
driicklich schriftlich hinzuweisen. Hat der Auftragnehmer hinsicht-
lich der geplanten Ausfiihrung, insbesondere was die Absicherung
gegen Unfallgefahren betrifft, hinsichtlich der Art und Giite der
von Mettenmeier oder dem Leistungsempfinger bereitgestellten
Stoffe bzw. Bauteile oder hinsichtlich der Mangelfreiheit von Leis-
tungen anderer Unternehmen Bedenken, zeigt er dies Mettenmeier
oder dem Leistungsempfénger unverziiglich - mdéglichst schon vor
Beginn der Arbeiten - schriftlich an.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
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Zeichnungen, Berechnungen sowie sonstige Ausfiihrungsunterla-
gen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, insbesondere den
technischen Vertragsbedingungen oder der Verkehrssitte, zu be-
schaffen hat, gehen ohne besondere Vergiitung in das Eigentum
von Mettenmeier tiber, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Mettenmeier und der Leistungsempfanger haben das Recht, die
vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leistung zu lberpriifen. lhnen ist
auf Verlangen Zutritt zu den Arbeitsplatzen, Werkstatten und La-
gerrdumen zu gewdhren, in denen die vertragliche Leistung oder
deren Teile hergestellt/erbracht oder die hierfiir bestimmten Stoffe
und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind Werkszeichnun-
gen, sonstige Ausfiihrungsunterlagen des Auftragnehmers sowie die
Ergebnisse von Gitepriifungen zur Einsicht zu tiberlassen oder vor-
zulegen und diesbeziiglich Auskiinfte zu erteilen. Auskiinfte und
Unterlagen, die der Geheimhaltung unterliegen, werden vertraulich
behandelt.

Der Auftragnehmer ist fiir die Durchfiihrung der Bestellung allein
verantwortlich. Bedient er sich in diesem Zusammenhang eines Be-
vollméchtigten, so ist dieser dem Leistungsempfanger vor Beginn
der Arbeiten zu benennen. Bei Gefahr im Verzug kann der Leis-
tungsempfinger alle notwendigen MaBnahmen selbst vornehmen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, die Vertragserfiillung durch Dritte
vornehmen zu lassen oder mit Dritten zu bewirken, muss er vorher
die schriftliche Zustimmung von Mettenmeier einholen.

Der Auftragnehmer hat zur Durchfiihrung der Arbeiten rechtzeitig
alle erforderlichen Zustimmungen/Genehmigungen einzuholen, et-
waige Anzeigepflichten zu beachten und rechtzeitig vor Beginn der
Bauarbeiten die Grundstiickseigentiimer oder -besitzer sowie ggf.
die zustidndigen Behdrden vom Betreten der Grundstiicke/Arbeits-
stellen in Kenntnis zu setzen. Die Kosten und Gebiihren fiir die er-
forderlichen Zustimmungen/Genehmigungen sind in den vereinbar-
ten Preisen enthalten. Unvorhersehbare, nach Vertragsabschluss
entstehende Mehrkosten fiir zusatzliche Zustimmungen/Genehmi-
gungen wird Mettenmeier dem Auftragnehmer gegen Nachweis er-
statten.

Ist ein Auftrag in einer in Betrieb befindlichen Anlage auszufiihren,
so hat der Auftragnehmer jede Stérung des Betriebsablaufs zu ver-
meiden bzw. auf das geringst mdgliche MaB zu beschrénken. St6-
rungen des Betriebsablaufs, die der Auftragnehmer vorhersehen
kann, sind Mettenmeier oder der Leistungsempfanger rechtzeitig
vorher anzuzeigen.

Soweit dies fiir die Ausflihrung nétig ist, stellt der Leistungsemp-
fanger bereits vorhandene Lager- oder Arbeitsplatze auf der Bau-
stelle sowie Zufahrtswege und Anschlussgleise zur Benutzung oder
Mitbenutzung unter Ausschluss jeder Haftung unentgeltlich zur
Verfligung. Wasser und elektrische Energie stellt der Leistungsemp-
fanger in der Regel bereit, sofern geniligend eigene Anschliisse zur
Verfligung stehen.

Beigestellte Materialien von Mettenmeier oder dem Leistungsemp-
fanger bleiben auch nach der Ubergabe deren Eigentum. Der Auf-
tragnehmer ist mit der Ubernahme fiir die bereitgestellten Materia-
lien verantwortlich. Ohne Zustimmung des jeweiligen Eigentiimers
diirfen sie nicht verdndert oder verarbeitet werden.

Beigestellte Materialien sind bei der Ubernahme und beim Einbau
auf Mingel zu lberpriifen. Festgestellte Mangel sind unverziiglich
und schriftlich zu melden, anderenfalls kdnnen diese Mangel nicht
mehr geltend gemacht und damit verbundene Folgen bei den Aus-
flihrungen nicht mehr anspruchsbegriindend beriicksichtigt wer-
den. Die bei Demontagen und/oder etwaigen Reparaturarbeiten an-
fallenden Materialien sind bis zum AufmalB bzw. bis zur Riickgabe
vom Auftragnehmer unentgeltlich ordnungsgemaB aufzubewahren,
um eine spatere Wiederverwendung zu ermdglich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle ggf. zu sichern, in
einem ordnungsgemaBen Zustand zu halten, sie aufzurdumen und
zu sdubern. Nach Beendigung der Arbeiten hat der Auftragnehmer
die Lager- und Arbeitspldtze, die Zufahrtswege sowie die Baustelle
selbst zu rdumen und in einen ordnungsgemaBen Zustand zu ver-
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setzen. Hierflir anfallende Kosten hat der Auftragnehmer in den
vereinbarten Preisen zu beriicksichtigen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Arbeiten so sorgfaltig aus-
zufiihren, dass Schaden an Gebduden, Wegen, usw. vermieden bzw.
auf das geringst mogliche MaB beschrinkt werden.

4. Ausfiihrungstermine - Fristen

Soweit nicht bei der Bestellung mit Mettenmeier anderes vereinbart, hat der
Auftragnehmer seine Ausflihrungstermine mit dem Leistungsempfanger ab-
zustimmen.

Der Leistungsempfianger kann vom Auftragnehmer Arbeitsunterbrechungen
verlangen, wenn dies fir die Qualitit der Arbeit erforderlich ist (z. B. bei
widrigen Witterungsverhiltnissen).

5. Preise

5.1. Die in der Bestellung genannten Preise sind Festpreise. Die Preise
verstehen sich, soweit nicht schriftlich anderes vereinbart ist, frei
Haus einschl. Verpackung, Zoll, Fracht und Transport (einschl. Versi-
cherung) bis zur angegebenen Versandanschrift/Verwendungs-
stelle.

5.2. Mettenmeier kann die Verpackung auf Kosten des Auftragnehmers
zurlicksenden und hierfiir berechnete Verpackungskosten kiirzen.
Das gilt auch fiir Paletten jeder Art einschlieBlich Tausch.

6. Versand

Versandvorschriften, insbesondere Versandanschriften, sind genauestens
einzuhalten. Kosten, die durch Nichteinhaltung von Versandvorschriften
entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers, soweit dieser nicht nach-
weist, dass ihn insoweit kein Verschulden trifft.

Versandanzeigen sind mit Angabe der besonders kenntlich gemachten
Bestelldaten an Mettenmeier und an die Versandanschrift zu senden, der
Sendung beizufiigen und an evtl. in der Bestellung angegebenen weitere
Stellen zu geben.

7. Stundenlohn-/Aufmassarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur mit ausdriicklicher schriftlicher Einwilli-
gung von Mettenmeier ausgefiihrt werden. Wird die Einwilligung erteilt, sind
die Vergiitungssatze sowie alle evtl. Nebenkosten vorher schriftlich zu ver-
einbaren. Spatestens mit der Abrechnung sind die Originale der Stunden-
lohnnachweise einzureichen. Die Stundenlohnnachweise miissen taglich vom
Leistungsempféanger schriftlich bestatigt werden.

Sie missen folgende Angaben enthalten:

. Name des Auftragnehmers (Firma) - Bestellnummer Mettenmeier

. Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

. Name und Bezeichnung des Beschiftigten (z. B. Monteur, Spezialmon-
teur, usw.) - die von diesem am Tage geleistete Gesamtstundenzahl mit
Zeitangabe

. Bezeichnung der ausgefiihrten Arbeiten

. Zahl der geleisteten Arbeitsstunden mit Zeitangabe, auf die tarifgemafB
gebundene Zuschlige (z. B. Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit) angefallen sind

. Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, soweit sie be-
sonders vergiitet werden - Einsatz von Fahrzeugen und Gerdten, soweit
sie besonders vergiitet werden

Aufmassarbeiten werden nach dem gemeinsam aufgenommenen und aner-
kannten Aufmass zu den vereinbarten Preisen abgerechnet.

8. Rechnungslegung und Zahlung

8.1. Die Rechnung ist - soweit keine abweichende vertragliche Verein-
barung getroffen ist - in einfacher Ausfertigung und priifbarer

Seite 2 von 3

TMettenmeier

Form an die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift so-
fort nach erfolgter vertraglicher Lieferung oder abgenommener
Leistung zu senden.

Geleistete Anzahlungen/Abschlagszahlungen sind - getrennt nach
Vergiitung und Umsatzsteuer - in der Rechnung einzeln auszuwei-
sen.

8.2. Die Zahlung erfolgt 30 Tage nach Rechnungseingang und Lieferung
oder Abnahme der Leistung; bei Bezahlung innerhalb von 8 Tagen
werden 3 %, innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto vom Rechnungs-
betrag abgezogen; die Zahlungen erfolgen stets unter dem Vorbe-
halt einer Berichtigung, falls sich nachtriglich Beanstandungen er-
geben sollten.

8.3. Der Auftragnehmer ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von
Mettenmeier nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns an
Dritte abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen.

9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist in der jeweils gesetzlich giiltigen Hohe in der Rechnung
gesondert auszuweisen. Soweit die Erstattung von Reisekosten vereinbart
wurde, sind die in den Reisekosten enthaltenen abzugsfahigen Vorsteuerbe-
trage offen auszuweisen. Bei Anforderungen von umsatzsteuerpflichtigen
Anzahlungen/Abschlagszahlungen ist die Umsatzsteuer gesondert auszuwei-
sen.

10. Gefahreniibergang

Die Gefahr geht erst nach Ubergabe/Abnahme der Lieferung/Leistung an der
naher bezeichneten Versandanschrift/Verwendungsstelle auf Mettenmeier
lber.

11. Ubereignung

11.1.  Mit der Ubergabe wird die Lieferung Eigentum von Mettenmeier;
ein einfacher Eigentumsvorbehalt zu Gunsten des Auftragnehmers
bleibt davon unberiihrt.

11.2.  Sind die Leistungen des Auftragnehmers durch Urheberrechte
geschiitzt, so steht Mettenmeier das alleinige Eigentum sowie das
unwiderrufliche, unbeschrankte, ausschlieBliche und tibertragbare
Recht zu, die Leistungen auf sdmtliche Nutzungsarten zu nutzen,
insbesondere diese zu bearbeiten, bearbeiten zu lassen, zu verviel-
faltigen, vervielfaltigen zu lassen, zu verbreiten, verbreiten zu lassen
und Dritten fiir alle Nutzungsarten - allein und nach freiem Ermes-
sen - Nutzungsrechte einzurdumen.

12. Abnahme

Jede werkvertragliche Leistung bedarf einer schriftlichen Abnahme. Der
Auftragnehmer hat dem Leistungsempfianger und Mettenmeier die vertrags-
gemaBe Fertigstellung der Leistung bzw. Teilleistung rechtzeitig mitzuteilen
und mit ihnen einen Abnahmetermin zu vereinbaren. Die Zusendung der
Schlussrechnung bzw. die schriftliche Mitteilung der Fertigstellung sowie die
Benutzung bzw. Inbetriebnahme von werkvertraglichen Leistungen im
Rahmen des Probebetriebs gelten nicht als Abnahme. Das Ergebnis der
Abnahme ist zu protokollieren.

13. Gewihrleistung / Haftung

Gewahrleistungs- und Schadensersatzanspriiche von Mettenmeier bzw. eines
Leistungsempfangers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit
nicht im Einzelfall anderes vereinbart ist. Bei Fehlern oder Mangeln, fiir die
der Auftragnehmer einzustehen hat, kann er sich nicht auf die Sachkunde
des Leistungsempfangers berufen.

Der Leistungsempfanger ist berechtigt, nicht vertragsgeméBe Lieferungen
oder Leistungen bis zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung kostenlos
weiter zu benutzen.



Allgemeine Einkaufs- und Zahlungsbedingungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine fiir die Zwecke von Mettenmeier
angemessene Betriebshaftpflichtversicherung mit ausreichender Versiche-
rungssumme und mit Einschluss der Bearbeitungsschiaden abzuschlieBen und
auf Verlangen nachzuweisen.

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer die beigestellten Materialien und die
halbfertigen und fertigen Leistungen ausreichend zu versichern und dies ggf.
nachzuweisen

14. Sicherheitsleistung und Vertragsstrafe

Mettenmeier ist berechtigt, eine Sicherheit in Hohe von 5 % der Abrech-
nungssumme fiir die Dauer der Gewahrleistungszeit einzubehalten. Metten-
meier wird den einbehaltenen Sicherheitsbetrag wéhrend der Gewahrleis-
tungszeit zu einem angemessenen Zinssatz, bezogen auf den Zeitpunkt des
Einbehaltes, verzinsen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Sicherheitsleis-
tung durch eine von Mettenmeier fiir ausreichend angesehene Biirgschaft
abzuldsen.

Kommt der Auftragnehmer mit den vertraglich festgelegten Ausfiihrungs-
oder Lieferfristen in Verzug, so ist Mettenmeier berechtigt, eine Vertragsstra-
fe in Hohe von 0,5 % des Auftragswertes je angefangene Kalenderwoche der
Fristiiberschreitung zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5 % des Nettoauf-
tragswertes. Mettenmeier ist zur Geltendmachung der Vertragsstrafe auch
dann berechtigt, wenn sie sich dieses Recht bei An-/Abnahme nicht aus-
driicklich vorbehalten hat. Weitergehende Schadensersatzanspriiche bleiben
unberiihrt. Jedoch wird die Vertragsstrafe auf derartige Anspriiche ange-
rechnet.

15. Beistellungen, Verarbeitung, Zugriff Dritter

15.1.  Von Mettenmeier oder einem Leistungsempfanger beigestelltes
Material wird vom Auftragnehmer von anderen Materialien ge-
trennt als fremdes Eigentum gekennzeichnet und mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmannes verwahrt. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, Zugriffe Dritter zu verhindern und Mettenmeier oder
den Leistungsempfanger von Verdnderungen in Menge und Zustand
der beigestellten Materialien unverziiglich und schriftlich zu unter-
richten.

15.2.  Vereinbarte Verarbeitungen oder Umbildungen durch den Auftrag-
nehmer werden fiir Mettenmeier vorgenommen. Werden unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferte Gegenstdnde mit anderen Gegenstan-
den verarbeitet, so erwirbt Mettenmeier das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhiltnis des Einkaufswertes zuziiglich Mehr-
wertsteuer des unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstandes
zu den anderen verarbeiteten Gegenstdnden zur Zeit der Verarbei-
tung. Letzteres gilt entsprechend bei Vermischung und Verbindung,
es sei denn, ein anderer, Mettenmeier nicht gehérender Gegenstand
ist als Hauptsache anzusehen.

16. Kiindigung

Der Vertrag kann im Fall der werkvertraglicher Leistung von Mettenmeier
jederzeit gekiindigt werden. In diesem Fall erhdlt der Auftragnehmer - im
Hinblick auf die Anrechnung ersparter Aufwendungen - den Teil der Vergii-
tung, der dem Anteil der bisher erbrachten Leistung gemessen an der Ge-
samtleistung entspricht, es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, dass
seine Einsparungen bezilglich der nicht erbrachten Leistungen wesentlich
geringer sind.

17. Sicherheitsvorschriften

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Durchfiihrung und Abwicklung des
Vertrages die maBgeblichen Unfallverhiitungsvorschriften und Arbeits-
schutzvorschriften sowie die "allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln" zu beachten. Daneben beachtet der Auf-
tragnehmer auch die jeweils geltenden Umweltschutz- und Entsorgungsvor-
schriften.
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Lieferungen und Leistungen missen im Zeitpunkt des Gefahriibergangs
gemaB Ziffer 10 den jeweils gliltigen Gesetzen, Verordnungen und Vorschrif-
ten entsprechen.

18. Wirksamkeit und Erkldrungen

Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche schriftliche Vollmacht von Met-
tenmeier nicht befugt, fiir Mettenmeier gegeniiber Dritten, insbesondere
gegenliber einem Leistungsempfanger, Erklirungen abzugeben oder von
einem Dritten mit Wirkung fiir Mettenmeier entgegenzunehmen. Aufforde-
rungen eines Leistungsempfangers an den Auftragnehmer Méngel zu besei-
tigen oder Fristsetzungen eines Leistungsempfingers gelten als von Metten-
meier dem Auftragnehmer gegeniiber als abgegeben.

19. Erfiillungsort und Gerichtsstand

Erfiillungsort fiir Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers ist die von
Mettenmeier angegebene Versandanschrift/Verwendungsstelle.

Gerichtsstand fiir alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
ergebenden Streitigkeiten ist nach Wahl Mettenmeier Paderborn oder der
Erfiillungsort, sofern der Auftragnehmer Kaufmann ist.

20. Datenspeicherung

Benachrichtigung gemaB § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz: Die zur
Ausfiihrung des Vertragsverhaltnisses erforderlichen Daten werden von
Mettenmeier gespeichert.

21. Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen rechtsunwirksam sein oder
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht beriihrt.

22. Rechtswahl

Die Rechtsbeziehung zwischen Mettenmeier und dem Auftragnehmer unter-
liegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Stand 10/2002
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	3.8. Soweit dies für die Ausführung nötig ist, stellt der Leistungsempfänger bereits vorhandene Lager- oder Arbeitsplätze auf der Baustelle sowie Zufahrtswege und Anschlussgleise zur Benutzung oder Mitbenutzung unter Ausschluss jeder Haftung unentgeltlich zur Verfügung. Wasser und elektrische Energie stellt der Leistungsempfänger in der Regel bereit, sofern genügend eigene Anschlüsse zur Verfügung stehen. 
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